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Unterasservatenverzeichnis

Asservatennummer Menge Bezeichnung der Gegenstände Bemerkungen

(TH1309-23340-
1.4.143.0 1 Patrone Bennecke (TH1309-23340-

11/9 BT25)

Teile von Kunststofftextil, teilweise

1.4.144.0 2 angeschmort, Farbe: schwarz, Beschriftung (TH1309-23340-

Reissverschluss: ,Dejg"

Unterasserviert
Teile einer Kunststoffbox, teilweise durch KHK

angeschmort, Farbe: gelb Klenke

Unterasserviert

1.4.144.0.1.1 14 Patronen .38 Spec. durch KHK
Klenke

Unterasserviert

1.4.144.0.1.1.1 1 Patrone .38 Spec. durch KHK

Klenke

Unterasserviert

1.4.144.0.1.1.2 1 Patrone .38 Spec. durch KHK

Klenke

Abgelöst und
Stück Textilkunststoffklebeband, z.T. Abgelöst und

unterasserviert
1.4.144.0.1.2 2 angeschmort, Farbe: schwarz, Maße: beide ca. 3 durch KHK

cm x 3,5 cm Klenke
Klenke

Unterasserviert

1.4.144.0.1.3 2 Stück Zellstoff, Maße: beide ca. 7,5 cm x 4 cm durch KHK

Klenke

Unterasserviert

1.4.144.0.2 1 Teil einer Landkarte, Bereich ,Eisenach" durch KHK
Klenke



(TH 1309-23340-
1.4.156.0 1 Patrone (TH1

11/9 BT13.15)

Pappkarton, offensichtlich kein Asservat mit (TH1309-23340-
1.7.5.0 1 Magazin, Patronen und aufgeklebter 11/9 BT25.5)

Pergamintüte mit Zellstoff

Unterasserviert

1.7.5.0.1 Magazin, Farbe: schwarz durch KHK

Klenke

Unterasserviert

1.7.5.0.2 6 Patronen, 9mm Luger durch KHK

Klenke

Unterasserviert

1.7.5.0.2.1 1 Patrone, 9mm Luger durch KHK

Klenke

Unterasserviert

1.7.5.0.2.2 1 Patrone, 9mm Luger durch KHK

Klenke

Unterasserviert

1.7.5.0.2.3 1 Patrone, 9mm Luger durch KHK

Klenke

Unterasserviert

1.7.5.0.2.4 1 Patrone, 9mm Luger durch KHK

Klenke

Unterasserviert

1.7.5.0.2.5 1 Patrone, 9mm Luger durch KHK

Klenke

Unterasserviert

1.7.5.0.2.6 1 Patrone, 9mm Luger durch KHK

Klenke

Unterasserviert

1.7.5.0.2.7 1 Patrone, 9mm Luger durch KHK

Klenke

Unterasserviert

1.7.5.0.3 1 Stück Zellstoff durch KHK

Klenke

Unterasserviert
1.7.5.0.4 1 Stück Kunststoffverpackung, Maße: ca 13 cm x durch KHK

5 cm, Farbe: transparent Klenke

(TH1309-23340-
1.7.27.0 2 Flintenlaufgeschosse BrenneckeBT21.13)

Unterasserviert

1.7.27.0.1 1 Flintenlaufgeschoss Brennecke durch KHK
Klenke

Unterasserviert

1.7.27.0.2 1 Flintenlaufgeschoss Brennecke durch KHK
Klenke

1.7.28.0 1 Packung der Fa. Sellier & Bellot (TH1309-23340-

11/9 BT21.14)

Unterasserviert

1.7.28.0.1 10 Patronen Red & Black durch KHK

Klenke



Packung der Fa. Sellier & Bellot, im (TH1309-23340-

Innendeckel mit Nr.: 2476/326 11/9 BT21.15)

Unterasserviert

1.7.29.0.1 50 Patronen, 9mm Luger durch KHK
Klenke

Unterasserviert
1.7.29.0.2 2 Kunststoffreiter für je 25 Patronen, Farbe: durch KHK

schwarzKlenke
Klenke

Klenke, KHK
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Meckenheim, 29.03.2012

Betreff

Ermittlungsverfahren gegen

Beate ZSCHÄPE u.a.

wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung, des Mordes und anderer

Straftaten gemäß § 129a, 211 StGB u.a.

(‹Nationalsozialistischer Untergrund" - NSU-)

hier: Inhaltsverzeichnis der Akte Band 6.8 Ordner Nr. 3 ,Komplex Mordserie CESKA/Waffen"

Inhaltsverzeichnis

Vermerke und Berichte

Vermerk, BKA, SO 11 zu den Verkaufswegefeststellungen vom Vermerke und Berichte

19.12.2011

Sachstandsbericht Verkaufswegefeststellungen der sichergestellten Vermerke und Berichte

Waffen bei BÖHNHARDT, MUNDLOS und ZSCHÄPE vom 28.03.2012

Ermittlungen zu den sichergestellten Waffen

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6171/2 vom 24.11.2011 01 Pumpgun Mossberg Maverick

Anregung zur Stellung eines Rechtshilfeersuchens an die Schweiz vom 01 Pumpgun Mossberg Maverick

16.01.2012

Rechtshilfeersuchen des GBA an die StA des Kantons Solothurn vom 01 Pumpgun Mossberg Maverick

02.02.2012

Fax StA Solothurn vom 13,03.2012 01 Pumpgun Mossberg Maverick

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6171/13 vom 22.11.2011 02 Pumpgun Winchester

Zeugenvernehmung WITTEK-BACHMANN, Karin vom 08.12.2011 02 Pumpgun Winchester

Zeugenvernehmung BACHMANN, Simon Robert Sebastian vom 02 Pumpgun Winchester

03.01.2012

Zeugenvernehmung BACHMANN, Karolina vom 10.01.2012 02 Pumpgun Winchester

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6171/14 vom 23.11.2011 03 Revolver Alfa-PROJ

Gutachten BKA, KT 22, KT 22 - 2011/6171/28 vom 29.11.2011 03 Revolver Alfa-PROJ



Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6171/5 vom 24.11.2011 04 Pistole H & K, Mod. P 2000

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6171/27 vom 24.11.2011 05 MP Pleter 91

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6171/30 vom 29.11.2011 05 MP Pleter 91

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6171/7 vom 28.11.2011 06 Revolver Melcher ME900SA

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6171/8 vom 10.01.2012 07 Pistole H & K, Mod. P 2000

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6171/9 vom 28.11.2011 08 Pistole Ceska 70

Vermerk Verkaufswegefeststellung zur Pistole Ceska 70 vom 29.03.2012 08 Pistole Ceska 70

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6242/2 vom 14.12.2011 09 Pistole RADOM VIS

Vermerk Ermittlungen zur Waffe RADOM VIS vom 22.12.2011 09 Pistole RADOM VIS

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6242/2 vom 14.12.2011 10 Pistole ERMA EGP

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6242/14 vom 17.11.2011 11 Pistole WALTHER, PP

Vermerk zum Verweis auf den gesonderten Band zu den Ermittlungen in 12 Pistole Ceska 83

Bezug auf die Pistole Ceska 83 vom 28.03.12

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6242/16 vom 17.11.2011 13 Pistole ERMA, EP552S

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6242/18 vom 16.11.2011 14 Revolver Kora

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6242/20 vom 29.11.2011 15 Ceska 82

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6242/6 vom 15.12.2011 16 Pistole TOZ, TT33

Vermerk Ermittlungen zu Pistole TOZ, TT33 vom 27.03.2012 16 Pistole TOZ, TT33

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6242/22 vom 17.11.2011 17 Revolver Reck, Chief Special

Combat

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6242/24 vom 30.11.2011 18 Einzelladegewehr Rhöner

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6242/26 vom 30.11.2011 19 MP Ceska 26

Gutachten BKA, KT 21, KT 21 - 2011/6242/34 vom 09.12.2011 20 Pistole Bruni
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Zur Dienstwaffe v. Michele Kiesewetter, Nr. 116-021769 

-Wie ist es möglich, dass aus derselben Waffe von zwei verschiedenen Ermittlern in zeitlichem Abstand zwei 
verschiedene Patronen aus dem Lauf (Patronenlager) gesichert wurden? 
-Dass hier keine Verwechelsung vorliegt, ist daraus ersichtlich, dass beide Patronen von zwei verschiedenen Herstellern 
stammen, was auch das BKA indirekt bestätigt. 

-Aus welchem Grund  wird der oben genannte Widerspruch  ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erwähnt? 
          MEN04A0501 - Siehe Abschnitt 2. 

Abschnitt 1 -  
Unregelmäßigkeiten der Asservatenlisten 
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Hinsichtlich der Handhabung der Asservate ist folgendes bekannt:  

 

Veränderungen am Untersuchungsmaterial durch Witterungseinflüsse, Sicherung, Verpackung, 
Transport u.a. (nachweisbare oder wahrscheinliche) 
 
* Waffen am 04.11.11 durch KHM Köllner/ KPI Gotha - K.1 nach der Spurensicherung teilweise 
entladen und gesichert 
 
* Waffen werden durch KHK Pinnow (TLKA/ Dez.44) am 05.11.11 entladen, gesichert und teilweise 
Patronen aus dem Lauf gesichert 
 
* Waffen und Waffenteile sowie Patronen und Hülsen werden am 05.11.2011durch zwei Beamte 
der PIZD Gotha in das BKA zur Untersuchung transportiert (Übergabeprotokoll  
vom 05.11.2011, Protokoll über kriminaltechnische Tatortarbeit und Spurenliste der TOG vom 05.11.2011)  
 
(aus Akte) 



Zur Dienstwaffe v. Martin Arnold, Nr. 116-010514 
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Fragen:  
 
-Aus welchem Grund hat Ass. 1.5/2.0 in den Listen des BKA nicht mehr die Los-Nr. MEN06B0603, wie vom LKA 
festgestellt, sondern MEN05B0503 ? 
 
-Aus welchem Grund bekommt Ass. 1.5/3.0.13 beim BKA zunächst die Los-Nr. MEN06B0603, dann aber in der 
KT21 des BKA die Los-Nr. MEN05B0503 zugeordnet? 
 
-Wie begründet das BKA diese offenkundigen Änderungen? 
-Decken sich diese geänderten Angaben mit den Asservaten, soweit sie noch existieren? 
 
 
 
Siehe zur Begründung weiter im 2. Abschnitt. 
 

 LKA BKA 06.11.2011 BKA—KT21 10.01.2012  

1.5/2.0    

1.5/3.0.13 (nicht unterasserviert)   

Quelle:  
Ermittlungsakte // Band 6.8 // Ordner Nr.: 3 // Komplex Mordserie—Ceska / Waffen // BKA: ST 14-14000611  

Zusammenfassend: 
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Abschnitt 2 -  
Relevante Umstände 

-Wie erklärt sich in diesem Zusammenhang, dass in Eisenach aus insgesamt 18 gesicherten Behördenpatronen nur       
1 bis 3 Patronen (siehe oben) aus den an die Bereitschaftspolizei Böblingen ausgegebenen Chargen stammen?  
 
Auch in der Brandruine in Zwickau wurde nur eine Patrone MEN05B0503 gesichert, mindestens 16 weitere haben 
„fremde“ Losnummern. 
 
Die übrigen gesicherten Behördenpatronen mit den Los-Nummern MEN04A0501, MEN06B0603, MEN05B0508(?) 
können gemäß der Aussage der PD Böblingen nicht auf dem offiziellen Weg an Michele Kiesewetter und Martin 
Arnold - und damit auch nicht nach Eisenach bzw. Zwickau gelangt sein.  
 
 
Da die SOKO Parkplatz nach dem 04.11.2011 nicht weiter ermittelte, dürfte der Weg dieser Patronen nicht weiter 
verfolgt worden sein; es ist nicht bekannt, dass das BKA diese Frage je gestellt hätte. 
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Folgendes wurde im Laufe der Ermittlungen in Erfahrung gebracht: 

Zwar trifft das für einen Teil der Produkte der Firma MEN zu, für die zertifizierten Polizeipatronen aber ausdrücklich 
nicht. 
 
Dazu gibt der Hersteller, Metallwerk Elisenhütte GmbH (MEN Defencetec), folgendes an: 

„Unsere Produkte sind ausschließlich für den Gebrauch durch staatliche Stellen oder Einrichtungen 
bestimmt.  
[...] 
Informationen zu unseren Produkten werden nach intensiver Prüfung ausschließlich an oben angeführte 
Stellen weitergegeben.“ 
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Vor diesem Hintergrund erscheint es um so unverständlicher, dass die Herkunft der o.g. Asservate nicht weiter 
ermittelt wurde. 

—- 
 

Insbesondere die Änderungen in den Asservatenlisten durch das BKA sind zweifelsfrei dokumentiert und bedürfen 
näherer Untersuchungen. 



Trennbiatt:

04 Pistole H & K, Mod. P2000
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BETRe - Ermnnitlungen wegen Raub i.V.m. unatürlichem Todesfall am 04.11.2011 in Stregda,
Wohnwagen V-MK 11-21
-hier: Kriminaltechnische Untersuchung einer Schusswaffe

BEZ Unersuchu santrag des LKA Thingen vom 05.11.2011, Az. 1309-0233407-11/9- Weiterleitungsvermerk des BKA-ZD31 , Az. ZD31 -357/11
Eingang BKA am 06.112011

Behördengutachten

gemäß § 256 StPO

«DAkld

roma n.

002 smi-

Das Kdminaltechnische Institut des BKA ist ein durch die Deutsche Akkreditietungssteile GmbH (DAkkS) nach DIN EN
ISOIEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium und eine nach DIN EN ISOJEC 17020 akkreditierte tnspekfionsstelle,
Die Akkreditierung gill für die in den Urkunden aufgeführten Prüf- und Inspektionsverfahren,
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SEE 2 vONw Inhaltsverzeichnis
1 Gegenstand der Untersuchung ......... .......................................... .. ................................. 3
2 Untersuchungsantrag ... . ................ ................. ......................... .............. 3
3 Untersuchungsgang .................................................................... ........... ........... .......... .3
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5 Untersuchungsergebnis und Bewertung .............................. ......... . .............................. 4
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5.2 Waffenrechtliche Beurteilung (im Hinblick auf die technischen Gegebenheiten)... 5
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6 Verbleib der A sservate ................................. . .................... ............... ..... ....... ...... .5
7 Anlage... . ................ ..... ...................... .............. .................. ........ ........... 6

Bei der Begutachtung verwendete Verfahren:

AA-21001 Übergeordnete Anweisung: Kriminaltechnische Beurteilung von
Handfeuerwaffen oder waffenähnlichen Gegenständen

AA-21003 Übergeordnete Anweisung: Vergleichsmunitionsuntersuchungen

AA-21022 Beurteilung der Auswertbarkeit von Waffenspuren

- AA-2 1018 Elektronischer Sanilungsvergleieh von Waffenspuren

AA-21019 Konventioneller optischer Sammlungsvergleieh von Waffenspuren
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SEITE 3 VON 6

1 Gegenstand der Untersuchung

Zur kriminaltechnischen Begutachtung wurde mit o. a. Untersuchungsantrag folgender
Gegenstand übersandt:

1 Pistole Ieckler&Koch P2000, Nummer 116-021769, Kaliber 9 mm Luger, Spur Nr.
1.4/13.0 mit 14 Patronen Kaliber 9 mm Luger, Spur Nr. 13.1 und 1.4/14.0 - 1.4/26.0

2 Untersuchungsantrag

Die nachstehend aufgeführten kriminaltechnischen Untersuchungen sollten vor-
genommen werden:

* technische Begutachtung
* waffenrechtliche Beurteilung, im Hinblick auf die technischen Gegebenheiten
* Spurenvergleich der gewonnenen Vergleichsmunition mit der zentralen

Tatmunitionssammiung,

3 Untersuchungsgang

Die zu untersuchende Waffe wurde sowohl äußerlich als auch hinsichtlich ihrer
Funktionsteile einer Sichtprütfung unterzogen. Hierbei wurde sie in ihre wesentlichen
Baugruppen zerlegt.

Zur Feststellung der bestimmungsgemäßen Waffenfunktion und zur Gewinnung von
Vergleichsmunition wurde die Waffe beschossen.

Die beim Beschuss gewonnenen Munitionsteile wurden im Schusswaffenerkennungs-
dienst mit dem Stereomikroskop auf vergleichsgeeignete Individualspuren untersucht.
Die Vorselektion beim Spurenvergleich mit der zentralen Tatmunitionssammnlung
wurde mit einem elektronischen Vergleichssystem vorgenommen.

4 Grundlagen der Begutachtung

Bei der Pistole Heckler&Koch - P2000 handelt es sich um einen mechanisch
verriegelten Rückstoßlader mit beweglich gelagertem Lauf, verdecktemn Schlagstück
(Hahn), einem sog. ,DAO"L-Abzugssystem sowie einen 90 mm langen Polygonlauf.
Die Munitionszufuthr erfolgt aus einem im Griffstück untergebrachtem Magazin mit
einer Kapazität von 13 Patronen Kaliber 9 mm Luger.

Die eingesandte Waffe war offensichtlich durch indirekte Brandeinwirkung stark
verschmutzt und nicht funktionsfähig. Das Griffstück war insbesondere im vorderen
Bereich einschließlich Abzug in einer undefinierbaren Masse aus geschmolzenem
Kunststoff, Stoff und Gummi eingebettet. Das Magazin war eingeführt, die Magazin-
feder sowie der aus Kunststoff hergestellte Magazinboden und der Zubringer fehlen.

1 DAO- Double Action Only. die WafTe wird ausschließlich Ober den Abzug gespannt und ausgelöst.



SE!TE 4 VON 6

Untersuchungsergebnis und Bewertung

Technische Begutachtung

Das aus einem Polymerkunststoff hergestellte Griffstück der eingesandten Pistole war
mit einer angeschmolzenen Masse aus Kunststoff, Stoff und Gummi verbunden (siehe
beigeftigte Fotos). Der Abzugbügel ist verformt, der Abzug und der Magazinhalter
waren blockiert. Um die Waffe zu beschießen wurden die größeren Kunststoff-
anhaftungen abgebrochen. Der Abzug und der Magazinhalter wurden mittels Meißel

Aktenzeichen: KT21 - 2011/6171/5

Es wurden folgende Beschriftungen und Kennzeichnungen vorgefunden:

Tabelle 1: Beschriftungen und Kennzeichnungen auf der Waffe.

Beschriftung Ort Bedeutung

Schlitten, linke Seite, Lauf Logo der Fa. Hleckler &
und Griffstick, rechte Koch

Seite
p-22@@@10 Schlitten, linke Seite und Modellbezeichnung

Griffstück, rechte Seite

9mm x 19 Schlitten, linke Seite und Kaliberangabe

Lauf, rechte Seite

Schlitten, linke Seite Wappen von Baden-
Württemberg,

(Eigentumszeichen).

Schlitten, linke Seite Zeichen des Beschussamtes

Ulm für den Endbeschuss
AD mit rauchlosem Pulver mit

demr Jahrescode 2003

116-021769 /V5 Schlitten, linke Seite Waffen- und Versions-
nummer, V5 = Double

Action Only (DAO)

Heckler & Koch GmbH Griffstück, rechte Seite Hersteller
Made in Germnany_

Mit der o. a. Pistole wurden 14 Patronen übersandt:

Spur-Nr. Bodenstempel Hersteller u. Typ
1.4/13.1 9xl9SR MENO4A0501 MEN, Quick Defence PEPII/S

1.4/14.0 S&B 9 mm LUGER Sehier & Bellot, Vollmantel
1.4/15.0 9x1 9SR MEN0530503 MEN, Quick Defence PEPI/S

1.4/16.0 S&B 9 mm LUGER Sellier & Bellot, Vollmantel

1.4/17.0 S&B 9 mm LUGER Sellier & Bellot, Vollmantel

1.4/18.0 S&B 9 mm LUGER Sellier & Bellot, Vollmantel
1.4/19.0 S&B 9 mmn LUGER Sellier & Bellot, Vollmantel
1.4/20.0 S&B 9 mm LUGER Sellier & Bellot, Vollmantel
1.4/21.0 S&B 9 mm LUGER Sellier & Bellot, Volhnantel

1.4/22.0 S&B 9 mm LUGER Sellier & Bellot, Vollmantel

1.4/23.0 -S&B 9 mmn LUGER Sellier & Bellot, Vollmantel
1.4/24.0 S&B 9 mm LUGER Sellier & Bellot, Vollmantel
1.4/25.0 S&B 9 mm LUGER Sellier & Bellot. Vollmantel

1.4/26.0 S&B 9 mm LUGER Sellier & Bellot, Vollmantel



Aktenzeichen: KT2 - 2011/6171/5

S ITE svo und Feilen soweit freigestellt, dass sie wieder funktionsfähig waren. Das Magazin-
gehäuse konnte jetzt entnommen werden. Alle aus Metall hergestellten Waffenteile
waren nur äußerlich verschmutzt und wurden nur mit Waffenöl gereinigt. Der Lauf war
innen blank, alle inneren Waffenteile waren sauber und in einem einwandfreien
Zustand. Für den Funktions- und Vergleichsbeschuss wurde das Magazin der mit ein-
gesandten Pistole (Nr. 116-010514) verwendet. Die Selbstladepistole H&K - P2000
funktionierte hier einwandfrei.

Die mit eingesandten Patronen (Spur Nnm. 1.4/13.1, 1.4/14.0 - 1.4/26.0) sind augen-
scheinlich in einem gut erhaltenen Zustand. Offensichtlich sind sie noch voll funktions-
fähig und können u. a in der o. a. Waffe geladen und verfeuert werden.

5.2 Waffenrechtliche Beurteilung
(im Hinblick auf die technischen Gegebenheiten)

Bei dein vorliegenden Gegenstand handelt es sich um eine Schusswaffe im Sinne des §
1 Abs. 2 Nr. 1 WaffG i. V. mit Anlage 1, Abschnitt 1, Unterabschnitt 1, Nr. 1.1 und
gemäß Anlage 1, Abschnitt 1, Unterabschnitt 1, Nr. 2.2 WaffG um eine halbauto-
matische Schusswaffe (Halbautomat). Der Erwerb und Besitz solcher Waffen ist durch
§ 10 Abs. 1 WaffO (Waffenbesitzkarte) geregelt, zum Führen ist eine Erlaubnis nach §
10 Abs. 4 WaffG (Waffenschein) oder ein gültiger Jagdschein erforderlich.

Bei der vorliegenden Munition handelt es sich um Patronenmunition im Sinne der
Anlage 1, Abschnitt 1, Unterabschnitt 3, Nr. 1.1 zu § 1 Abs. 4 WaffG, deren Erwerb
und Besitz durch § 10 Abs. 3 WaffG geregelt ist.

5.3 Spurenuntersuchung

Die vergleichenden Untersuchungen mit der zentralen Tatmunitionssammlung ergaben
keine Anhaltspunkte dafür, dass die o. a. Waffe zu einer im Schusswaffen-
erkennungsdienst erfassten Straftat verwendet wurde.

Wir weisen darauf hin, dass die Vergleichsmunition mindestens noch 6 Monate hier
aufbewahrt und anschließend vernichtet wird.

6 Verbleib der Asservate

Die Waffe verbleibt zunächst noch bei KT21.

Im Auftrag

Nennstiel, WD
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ANLAGE

2 Fotos vom Einlieferungszustand.
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Anlage

Abb. 1: Pistole Heckler & Koch - P2000, Kai: 9 mm Luger, Nr. 116-021769 im

Einlieferungszustand, linke Seite.

Abb. 2 Pistole Heckler & Koch - P2000, Kal, 9 mm Luger, Nr. 116-021769 im
Einlieferungszustand, rechte Seite.
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Kriminaltechnisches Institut

HAUSANSCHRIFT Äppelallee 45, D-65203 Wiesbaden

POSTANSCHRIFT D-65173 Wiesbaden

TEL +49(0)611 55-14573

FAX -49(0)611 55-14497

BEARBEITET VON Benstein, Michael

FUNKTION. Sachbearbeiter

E-MAIL kt21@bka,bundde

Az K21 -20111617118

DATUM 10.01,2012

BETREFFr Ermittlune egen wegeRaub i.V.m, unatirlichem Todesfall am 04.11.2011 in Stregda,
Wohnwagen V-MK 11-21
Shier: Kriinaltechmische Untersuchung einer Schusswaffe

EZaG - Untersuchungsantrag des LKA Thüringen vom 05.11.2011, Az 1309-0233407-11/9
- Weiteeitmungsvermerk des BKA-ZD31, Az. ZD31-357/11

SEingang BKA am 06.11.2011

Behördengutachten gemäß § 256 StPO
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Das Kriminaltechnische institut des BKA Ist ein durch die Deutsche Akkredtierngsstelle GmbH (DAkkS) nach DIN EN

ISOilEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium und eine nach DIN EN ISOIIEC 17020 akkreditierte Inspektionsstelle.

Die Akkredifierung gilt für die in den Urkunden aufgefihrten Prüf- und Inspektionsverfahren.
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SETE 3 VON 8

1 Gegenstand der Untersuchung

Zur kriminaltechnischen Begutachtung wurde mit o. a. Untersuchungsantrag folgender

Gegenstand übersandt:

1 Pistole Heckler & Koch P2000, Nummer 116-010514, Kaliber 9 mm Luger, Spur Nr.

1.5/1.0, mit 1 Magazin, Spur Nr. 1.5/2.0 und 14 Patronen Kaliber 9 mm Luger, Spur

Nr. 1.5/2.0 und 1.5/3.0.1 - 1.5/3.0.13

2 Untersuchungsantrag

Die nachstehend aufgeführten kriminaltechnischen Untersuchungen sollten vor-

genommen werden:

o technische Begutachtung

* waffenrechtliche Beurteilung, im Hinblick auf die technischen Gegebenheiten

) * Spurenvergleich der gewonnenen Vergleichsmunition mit der zentralen

Tatmunitionssammlung

3 Untersuchungsgang

Die zu untersuchende Waffe wurde sowohl äußerlich als auch hinsichtlich ihrer

Funktionsteile einer Sichtprüfung unterzogen. Hierbei wurd e sie in thre wesentlichen

Baugruppen zerlegt.

Zur Feststellung der bestimiungsgemien Waffenfanktion und zur Gewinnung von

Vergleichsmunition wurde die Waffe beschossen.

Die beim Beschuss gewonnenen Munitionsteile wurden im Schusswaffen-

erkennungsdienst mit dem Stereomikroskop auf vergleichsgeeignete Individualspuren

untersucht. Die Vorselektion beim Spurenvergleich mit der zentralen Tat-

munitionssammlung wurde mit einem elektronischen Vergleichssystem vorgenommen.

4 Grundlagen der Begutachtung

Bei der Pistole Heckler&Koch - P2000 handelt es sich um einen mechanisch verrie-

gelten Rückstoßlader mit beweglich gelagertem Lauf, verdecktem Schlagstück (Hahn),

einem sog. ,,DAO"I-Abzugssystem sowie einem 90 mm langen Polygonlauf. Die

Munitionszufuhr erfolgt aus einem im Griffstück untergebrachtem Magazin mit einer

Kapazität von 13 Patronen Kaliber 9 mm Luger.

Die eingesandte Waffe war äußerlich verschmutzt, ist jedoch ihrem Alter entsprechend

gut erhalten. Beschädigungen, Defekte oder funktionelle Änderungen gegenüber dem

Originalzustand konnten hier nicht festgestellt werden.

1 DAO - Double Action Only, die Waffe wird ausschließlich über den Abzug gespannt und ausgelst
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Es wurden folgende Beschriftungen und Kennzeichnungen vorgefunden:

Tabelle 1: Beschriftungen und Kennzeichnungen auf der Waffe.

Mit der o. a. Pistole wurden 14 Patronen übersandt:

1.5/2.0 9x19 SR MENO5B0503

1.5/3.0.1 S&B 9 mm LUGER

1.5/3.0.2 S&B 9 mm LUGER

1 5/3.0.3 S&B 9 mm LUGER

1.5/3.0.4 S&B 9 mm LUGER

1.5/3.0.5 S&B 9 mm LUGER
1.5/3.0.6 S&B 9 mm LUGER

1.5/3.0.7 S&B 9 mm LUGER

1.5/3.0.8 S&B 9 mm UGER

1.5/3.0.9 S&B 9 mnm LUGER

1.5/3,0.10 S&B 9 mm LUGER

1.5/3.0.11 S&B 9 mm LUGER

1.5/3.0.12 S&B 9 mm LUGER

1.5/3.0.1
[. 1 o..lioR M/fiNTfl'Rfl5fl

MEN, Quick Defence PEPII/S

Sellier & Bellot, Vollmantel

Selier & Bellot, Vollmantel

Sellier & Bellot, Vollmantel

Sellier & Bellot, Vollrnantel

Sellier & Bellot, Vollmantel

Sellier & Bellot, Vollmantel

Sellier & Bellot, Vollmantel

Sellier & Bellot, Vollmantel

Sellier & Bellot, Vollmantel

Sellier & Bellot, Volimantel

Sellier & Bellot, Vollmantel

5 Untersuchungsergebnis und Bewertung

5.1 Technische Begutachtung

Die eingesandte Waffe war offensichtlich nicht direkt dem Brand im Wohnmobil aus-

gesetzt. Äußerlich war sie vermutlich infolge der ED-Behandlung verschmutzt (Fotos

siehe Anlage). Der Lauf war innen blank, alle inneren Waffenteile waren sauber und in

einem einwandfreien Zustand. Vor dem hier durchgefthrten Funktions- und Ver-

SEITE 4 VCN 6
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SEITESVos gleichsbeschuss wurde die Pistole äußerlich mit Waffenöl gereinigt. Die Selbstlade-

pistole H&K - P2000 funktionierte hier einwandfrei.

Die mit eingesandten Patronen (Spur Nr. 1.5/3,0.1, und 1.5/3.0.13) sind augenschein-

lich in einem gut erhaltenen Zustand. Offensichtlich sind sie noch voll funktionsfähig

und können u. a in der o. a. Waffe geladen und verfeuert werden.

5.2 Waffenrechtliche Beurteilung
(im Hinblick auf die technischen Gegebenheiten)

Bei dem vorliegenden Gegenstand handelt es sich um eine Schusswaffe im Sinne des §

1 Abs. 2 Nr. 1 WaffG i. V. mit Anlage 1, Abschnitt 1, Unterabschnitt 1, Nr. 1.1 und

gemäß Anlage 1, Abschnitt 1, Unterabschnitt 1, Nr. 2.2 WaffG um eine halbauto-

matische Schusswaffe (Halbautomat). Der Erwerb und Besitz solcher Waffen ist durch

§ 10 Abs. 1 WaffG (Waffenbesitzkarte) geregelt, zum Führen ist eine Erlaubnis nach §

10 Abs. 4 WaffG (Waffenschein) oder ein gültiger Jagdschein erforderlich.

Bei der vorliegenden Munition handelt es sich um Patronenmunition im Sinne der

Anlage 1, Abschnitt 1, Unterabschnitt 3, Nr. 1.1 zu § 1 Abs. 4 WaffG, deren Erwerb

)und Besitz durch § 10 Abs. 3 WaffG geregelt ist.

5.3 Spurenuntersuchung

Die vergleichenden Untersuchungen mit der zentralen Tatmunitionssammlung ergaben

keine Anhaltspunkte dafür, dass die o. a. Waffe zu einer im Schusswaffenerkenmungs-

dienst erfassten Straftat verwendet wurde,

Wir weisen darauf hin, dass die Vergleichsmunition mindestens noch 6 Monate hier

aufbewahrt und anschließend vernichtet wird.

6 Verbleib der Asservate

Die Waffe verbleibt zunächst noch bei KT2 1.

Im Auftrag

SBenstein, EKIIK
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ANLAGE

2 Fotos vom Einlieferungszustand.
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SEITE 6 VON z 7 Anlage:

Pistole Heckler & Koch - P2000, Kaliber 9 mm Luger, Waffennummer 116-010514
im Einlieferungszustand, linke Seite.

Pistole Heckler & Koch - P2000, Kai. 9 mm Luger, Nr. 116-010514
im Einlietfrungszustand, rechte Seite.


